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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

31.10.1947 

Geschäftszahl 

0507/47 

Rechtssatz 

In Angelegenheiten eines Bundesdienstverhältnisses ist ein Rechtszug nur zulässig, soweit besondere 
Vorschriften ihn einräumen. Das gilt auch für Ruhegenüsse oder Versorgungsgenüsse. Die allgemeinen 
Grundsätze, die sich aus dem Wesen des Rechtsstaates ergeben, sind auch im Verfahren in Dienstrechtssachen 
anzuwenden (Hier: Parteiengehör). 


